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GrundstücksR Grundstücksrecht
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HGB Handelsgesetzbuch
HKK Historisch-kritischer Kommentar zum BGB
h. M. herrschende Meinung
Hrsg. Herausgeberin/Herausgeber
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i. d. R. in der Regel
i. d. S. in diesem Sinne
i.E. im Ergebnis
insg. insgesamt
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IO Insolvenzordnung (Österreich)
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i. S. v. im Sinne von
JBl Juristische Blätter (Zeitschrift)
JhgJhb Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts
JURA Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
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jurisPR-HaGesR Juris PraxisReport Handels- und Gesellschaftsrecht
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JW Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
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KG Kammergericht
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LG Landgericht
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Mat. Materialen
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m.M. Mindermeinung
Mot. Motive
MüKo Münchener Kommentar
MVHdB Münchener Vertragshandbuch
m.w. N mit weiteren Nachweisen
n. Chr. nach Christus
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift)
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report Zivilrecht
No. Number
Nr. Nummer
NZ Österreichische Notariatszeitung
NZ Notariatszeitung
NZBau Neue Zeitschrift für Baurecht und Vergaberecht
NZG Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
NZI Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht
öAktG Österreichisches Aktiengesetz
ÖBA Österreichisches Bankarchiv (Zeitschrift)
o. g. oben genannt/genannte
OGH Oberster Gerichtshof
ÖJZ Österreichische Jurist:innen-Zeitung
OLG Oberlandesgericht
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ÖZW Österreichische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
PhJ Philosophisches Jahrbuch
PreisklG Preisklauselgesetz
Preuß. ALR Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten
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q. quaestio
RabelsZ Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht
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RdW Österreichisches Recht der Wirtschaft (Zeitschrift)
RegE Regierungsentwurf
RG Reichsgericht
RGSt Reichsgericht in Strafsachen
RGZ Reichsgericht in Zivilsachen
RIS Rechtssatznummer
RIW Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
Rn. Randnummer
RNotZ Rheinische Notar-Zeitschrift
RS Rechtssatznummer
S Schilling
S. Seite
s. siehe
SchuldR Schuldrecht
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Sonderbeil. Sonderbeilage
StGB Strafgesetzbuch
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teilw. teilweise
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UGB Unternehmensgesetzbuch
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Urt. Urteil
US United States
u. U. unter Umständen
v. von/vom
VC Venture Capital
v. Chr. vor Christus
Verf. Verfasserin/Verfasser
vgl. vergleiche
Vol. Volume
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz
wbl Wirtschaftsrechtliche Blätter (Zeitschrift)
WirtschaftsR Wirtschaftsrecht
WirtschaftsStR Wirtschaftsstrafrecht
WM Wertpapiermitteilungen – Zeitschrift für Wirtschafts- und Bankrecht
WpHG Wertpapierhandelsgesetz
WuM Wohnungswirtschaft und Mietrecht (Zeitschrift)
zak Zivilrecht aktuell (Zeitschrift)
z.B. zum Beispiel
ZFR Zeitschrift für Finanzmarktrecht
ZGH Zeitschrift für das Gesamte Handelsrecht
ZHR Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht und Wirtschaftsrecht
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ZIP Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
zit. zitiert
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Einleitung

I. Problemaufriss

„Contracter c’est prévoir. Der Vertrag ist gefährlich und soll gefährlich sein. 
Seine eigene Gefahr muß grundsätzlich jeder selbst tragen.“ – konstatierte Gerhard 
Kegel zu der Frage, wann eine vertragliche Risikoübernahme der Annahme eines 
Wegfalls der Geschäftsgrundlage entgegensteht.1

Um die Übernahme eines spezifischen Risikos innerhalb eines besonderen Ver
trages soll es auch in dieser Arbeit gehen. Die zu untersuchende Grundkonstellation 
ist schnell skizziert. Durch einen Optionsvertrag wird einer Partei das Recht ein
geräumt, ein weiteres Vertragsverhältnis, häufig einen Kaufvertrag, ins Werk zu 
setzen. Der Inhalt dieses Kaufvertrages, insbesondere Leistung und Gegenleistung, 
wird dafür bereits mit Abschluss des Optionsvertrages verbindlich vereinbart. Nach 
Einräumung, aber vor Ausübung der Option kommt es nun zu einem Wertmiss
verhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung, weil etwa der Wert der optierten 
Kaufsache steigt bzw. fällt oder sich die Kaufkraft verringert. Das wirft die Frage 
auf, ob eine nachträgliche Anpassung oder gar Aufhebung dieser gestörten Option 
möglich ist.

In der Praxis zeigt sich das Problem gestörter Optionen vor allem im Grund
stücks- und Gesellschaftsrecht. Steigt der Wert einer Immobilie während der Opti
onslaufzeit erheblich an, kann die Gültigkeit des Optionsvertrages dadurch in Frage 
gestellt werden, dass zwischen dem bei Einräumung der Option vereinbarten 
Kaufpreis und dem bei Ausübung bestehenden Verkehrswert des Grundstücks 
nunmehr ein massives Wertmissverhältnis besteht. Denn übt der Optionsnehmer 
jetzt seine Option aus, kommt ein Grundstückskaufvertrag zustande, dessen Äqui
valenzverhältnis von Leistung und Gegenleistung infolge der Wertsteigerung ge
stört ist. Während der Optionsnehmer von dieser Wertverschiebung erheblich pro
fitiert, wird der Optionsgeber vieles daran setzen, eine nachträgliche Anpassung 
oder Aufhebung des Vertrages zu erreichen. Dasselbe gilt, wenn anstelle eines 
Grundstücks eine Option eingeräumt wurde, die auf den Erwerb oder die Veräu
ßerung einer Unternehmensbeteiligung gerichtet ist. Hier kann ein unerwarteter 
Wertzuwachs, aber auch -verlust Anlass zur Prüfung geben, ob eine gestörte Option 
vorliegt, die angepasst oder aufgehoben werden kann.

Wird eine Partei zwischen Abschluss und Erfüllung des Vertrages durch eine 
wertmäßige Verschiebung von Leistung und Gegenleistung benachteiligt, besteht 

1 Kegel, Gutachten zum 40. DJT, S. 200.



unter den strengen Voraussetzungen des § 313 BGB die Möglichkeit, den Vertrag 
anzupassen oder aufzuheben. Während diese sog. nachträgliche Äquivalenzstörung 
im Rahmen herkömmlicher Austauschverträge einen Hauptanwendungsfall von 
§ 313 BGB bildet, erscheint eine Übertragung ebendieser anerkannten Grundsätze 
aufgrund des vorgeschalteten Optionsvertrages zweifelhaft.

II. Anlass der Untersuchung: Gestörte Optionen 
während der Covid-19-Pandemie

Die Idee für die vorliegende Arbeit entstand in der Covid-19-Pandemie. Wäh
rend des juristischen Vorbereitungsdienstes des Verfassers in einer Wirtschafts
kanzlei kam mandantenseits die Frage auf, ob Optionsrechte, die auf den Erwerb 
oder die Veräußerung von Geschäftsanteilen gerichtet waren, nach § 313 BGB an
gepasst oder aufgehoben werden können. Grund dafür waren die wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Pandemie, welche dazu geführt hatten, dass es zu massiven 
Wertdifferenzen zwischen dem An- bzw. Verkaufspreis und dem tatsächlichen 
Wert der betreffenden Geschäftsanteile gekommen war.

Da es für die Anwendung von § 313 BGB maßgeblich darauf ankommt, ob die 
betreffende Störung in die Risikosphäre der benachteiligten Partei fällt, bildete die 
Frage, inwieweit der Optionsnehmer mit Einräumung einer Option das Risiko 
übernimmt, dass es während der Optionslaufzeit zu einer (massiven) Wertverän
derung zwischen Leistung und Gegenleistung des optierten Hauptvertrages kommt, 
den Ausgangspunkt der anschließenden Recherche. Schließlich wird der Options
geber qua seiner Rechtsposition gerade in die Lage versetzt, beliebig und ggf. gegen 
den Willen des Optionsnehmers den Hauptvertrag herbeizuführen, was unter dem 
Gesichtspunkt der Risikoübernahme gegen die Anwendung von § 313 BGB spre
chen könnte. Während diese Frage auf Basis der deutschen Rechtsprechung und 
Literatur, die sich bisher nur oberflächlich mit dieser Thematik auseinandergesetzt 
haben, nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnte, zeigte sich, dass in Ös
terreich lebhaft darüber gestritten wird, ob und wie eine nachträgliche Anpassung 
oder Aufhebung gestörter Optionen möglich ist. Losgelöst vom Kontext der Pan
demie entwickelte sich daraus diese rechtsvergleichende Untersuchung zur nach
träglichen Äquivalenzstörung im Optionsvertrag.

III. Zielsetzung und Eingrenzung

Die Behandlung gestörter Optionen ist im deutschen Recht weitestgehend un
erforscht. Wirft man einen Blick auf das deutsche Schrifttum, so wird eine An
wendung von § 313 BGB auf den Optionsvertrag vielfach ohne weiteres bejaht. 
Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den einzelnen Voraussetzungen von 
§ 313 BGB unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Optionsvertrages fehlt 
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jedoch bisher. Das zeigt sich daran, dass im Rahmen der Prüfung des § 313 BGB 
zumeist nur isoliert auf den Hauptvertrag abgestellt wird, ohne mögliche Implika
tionen des vorangegangenen Optionsvertrages überhaupt in Betracht zu ziehen. Hier 
setzt die vorliegende Arbeit an, in der rechtsvergleichend untersucht wird, ob und 
wie sich die Vorschaltung eines Optionsvertrags auf die rechtlichen Möglichkeiten 
auswirkt, den späteren Hauptvertrag wegen einer Äquivalenzstörung anzupassen 
oder aufzuheben. Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst die umstrittene 
Rechtsnatur der Option rechtsvergleichend herausgearbeitet. Obwohl hierzu bereits 
zahlreiche Beiträge existieren, erscheint gerade die im Schrifttum vorherrschende 
Annahme, dass eine Option (zwingend) durch einen eigenständigen Optionsvertrag 
sui generis eingeräumt wird, bisher kaum hinterfragt. Durch eine umfassende und 
zugleich kritische Würdigung der vertretenen Ansichten soll mit der vorliegenden 
Arbeit der Versuch unternommen werden, einen Beitrag zu diesem seit über hundert 
Jahren geführten Meinungsstreit zu leisten.

Für das deutsche Recht und die Vorschrift des § 313 BGB wird sodann daher 
untersucht, inwieweit die dem Optionsvertrag inhärente Risikoverteilung bei der 
Ermittlung der Voraussetzungen eines Wegfalls der Geschäftsgrundlage zu be
rücksichtigen ist. Diese Gretchenfrage entscheidet darüber, ob für die Anwendung 
von § 313 BGB auf die in der Rechtsprechung und Literatur etablierten Maßstäbe 
zurückgegriffen werden kann oder aber die Besonderheiten des Optionsvertrages 
eine abweichende Behandlung rechtfertigen. Von grundlegender Bedeutung wird 
sein, ob der Inhalt des Optionsvertrages eine ausdrückliche oder konkludente Aus
sage darüber trifft, wer das Wertentwicklungsrisiko zwischen Einräumung und 
Ausübung der Option zu tragen hat. Schließlich kommt eine Anpassung oder Auf
hebung nach § 313 BGB nur in Betracht, wenn das Risiko der eingetretenen Äqui
valenzstörung gerade keiner Partei zugewiesen ist, der Vertrag also insoweit eine 
Regelungslücke aufweist. Für das österreichische Recht soll neben der auch hier 
existierenden Geschäftsgrundlagenlehre insbesondere die Anwendung der in 
§ 934 ABGB normierten Verkürzungsanfechtung auf den Optionsvertrag unter
sucht werden. Dieses Anfechtungsrecht hält zumindest auf den ersten Blick eine 
effektivere Abhilfemöglichkeit für gestörte Optionen bereit, weil es tatbestandlich 
vor allem auf ein objektives Wertmissverhältnis ankommt. Gleichwohl führt das 
Aufeinandertreffen von Option und § 934 ABGB zu einigen Friktionen, weshalb 
auch hier die spezifischen Besonderheiten des Zusammenspiels aus Options- und 
Hauptvertrag untersucht werden müssen.

Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf vertragsbegründende Optionsrechte. 
Optionsklauseln, die zur Verlängerung bereits bestehender Vertragsverhältnisse 
berechtigen, werden demgegenüber nicht gesondert thematisiert. Außerdem soll 
nicht ausdrücklich auf gesellschaftsrechtliche Erwerbsvor- oder Veräußerungs
rechte eingegangen werden, die austrittswilligen Gesellschafterinnen und Gesell
schaftern das Recht oder die Pflicht auferlegen, ihre Beteiligung zunächst dem üb
rigen Gesellschafterkreis anzubieten. Denn diese Konstellationen unterscheiden 
sich neben einem erforderlichen Austrittswillen insbesondere dadurch, dass die 
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